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§ 66 WWFSG 1989

WWESG 1989 - Wiener Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.11.2025

Im Falle einer Férderung nach dem II. Hauptstiick darf der Vermieter in der Hauptmietzinsabrechnung (Abrechnung
des Entgeltes) auf Forderungsdauer als Ausgaben absetzen:

1. die von ihm unter Berlcksichtigung von Forderungszuschissen fur die Tilgung und Verzinsung der fur die
Deckung der Kosten der geforderten Sanierungsmalinahmen erforderlichen Darlehen bzw. fir die Rickzahlung
gewahrter Zuschusse geleisteten Betrage;

2. eine jahrliche Verzinsung der von ihm zur Deckung der forderbaren Kosten der haus- und wohnungsseitigen
SanierungsmalBnahmen ohne Berlcksichtigung der Mietzinsreserve gemal38 20 des Mietrechtsgesetzes
eingesetzten Eigenmittel jeweils im Ausmall gemald § 44 Abs. 2; wurden die SanierungsmalRnahmen nach Abzug
nichtriickzahlbarer Zuschuisse (8 40 Abs. 1 Z 3) zur Ganze aus Eigenmitteln des Vermieters finanziert, kann dartber
hinaus ein Betrag fur die Tilgung unter Zugrundlegung eines Abstattungszeitraumes von mindestens 15 Jahren
ausgewiesen werden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/40
file:///

	§ 66 WWFSG 1989
	WWFSG 1989 - Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz


